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Beschlüsse des Gemeinderats vom 30. Januar 2024 
 
Beschluss Nr. 001/2024 

Der Gemeinderat beschließt den vorgelegten Jahresabschluss der Gemeinde Gelenau zum 

31.12.2022 in der von Falk Slomiany & Koll. GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüften 

Fassung mit folgendem Stand: 
 

Ergebnisrechnung in € 

Ordentliche Erträge     7.445.684,10 

Ordentliche Aufwendungen    7.096.103,40 

Ordentliches Ergebnis       349.580,70 

Außerordentliche Erträge       242.500,63 

Außerordentliche Aufwendungen       230.849,92 

Sonderergebnis         11.650,71 

Gesamtergebnis        361.231,41 

 

 Bestandsentwicklung der liquiden Mittel in € 

Anfangsbestand per 01.01.2022    2.361.668,67 

Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        428.079,58 

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit  -  1.075.770,96 

Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen     - 115.886,84 

Endbestand an liquiden Mitteln per 31.12.2022    1.598.090,45 

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushalts-

jahr  

    - 763.578,22 

 
Der Jahresabschluss 2022 schließt zum Stichtag 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 

47.731.137,81 € 

ab. 

Das Basiskapital beträgt zum Stichtag 31.12.2022 

32.638.032,58 €. 

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderer-

gebnisses und der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis der ordentlichen Rücklage zuge-

führt. 

Ergebnis der Abstimmung: 15 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme, keine Stimmenthaltung  

 

Beschluss Nr. 002/2024 

Der Gemeinderat beschließt den Verzicht der Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach  

§ 88b SächsGemO zum 31.12.2024. 

Ergebnis der Abstimmung: 14 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen, keine Stimmenthaltung 

 

 

 



Beschluss Nr. 003/2024 

Der Gemeinderat beschließt, folgende polizeiliche Vollzugsaufgaben an 

 

Frau Jolina Drechsel und Frau Bärbel Meyer 

zu übertragen:  

1. Vollzug von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden, 

2. Vollzug der Vorschriften zum Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, 

Kinderspielplätzen sowie anderen dem öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen und 

Einrichtungen gegen Beschädigung, Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung, 

3. Vollzug der Vorschriften über den ruhenden Verkehr, 

4. Vollzug der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, 

5. Vollzug der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns und Ablagerns von 

Abfällen sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener 

Anlagen, 

6. Vollzug der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen, 

7. Vollzug der §§ 3 bis 9 des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes vom 1. Dezember 2010 

(SächsGVBl. S. 338), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020 (SächsGVBl. S. 

589) geändert worden ist, 

8. Vollzug des Sächsischen Gaststättengesetzes vom 3. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 198), das 

zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert 

worden ist, und 

9. Vollzug der Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden 

Die Zuständigkeiten des Polizeivollzugsdienstes bleiben unberührt. 

Die Übertragung tritt mit erfolgter öffentlicher Bekanntmachung in Kraft. 

Ergebnis der Abstimmung: 15 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, eine Stimmenthaltung 

 

Beschluss Nr. 004/2024 

Der Gemeinderat beschließt die Anberaumung einer Einwohnerversammlung für Dienstag, 

den 24. September 2024 um 18:00 Uhr, im Volkshaus Gelenau, Ernst-Thälmann-Straße 14, 

vorbehaltlich der Zustimmung des neu gewählten Gemeinderates. 

Ergebnis der Abstimmung: 14 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme, eine Stimmenthaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beschluss Nr. 005/2024 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gelenau billigt den Vorentwurf der 1. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Gemeinde Gelenau mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung 

vom Januar 2024 und beschließt gemäß § 3 Abs. 1 BauGB die Veröffentlichung der Unterlagen 

im Internet (Internetseite der Gemeinde und im Zentralen Internetportal des Landes) sowie 

zusätzlich eine frühzeitige öffentliche Auslegung. 

Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB frühzeitig zu beteiligen. 

Ergebnis der Abstimmung: 13 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen, eine Stimmenthaltung 

 

Beschluss Nr. 006/2024 

Der Gemeinderat beschließt, zum Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.   

Ergebnis der Abstimmung: 13 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme, 2 Stimmenthaltungen 

 

Beschluss Nr. 007/2024 

Der Gemeinderat beschließt, zum Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen.  

Ergebnis der Abstimmung: 11 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, keine Stimmenthaltung 

 

Beschluss Nr. 008/2024 

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Mahd der gemeindeeigenen Grünflächen im 

Jahr 2024 an das Unternehmen Druckerei Baldauf, Gelenau, mit einer Auftragssumme von 

23.426,04 € zu vergeben. 

Ergebnis der Abstimmung: 13 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme, eine Stimmenthaltung, eine 

Befangenheit 

 

Beschluss Nr. 009/2024 

Der Beschluss wurde nicht gefasst. 

 

Beschluss Nr. 010/2024 

Der Gemeinderat berät zum Entwurf der Ergänzungssatzung „Hauptstraße 2023“ einschließ-

lich der Begründung in der Fassung vom 06.11.2023 mit redaktionellen Änderungen in der 

Gemeinde Drebach, Erzgebirgskreis und stellt fest, dass die Belange der Gemeinde Gelenau 

durch diese Planung nicht berührt werden. 

Ergebnis der Abstimmung: 16 Ja-Stimmen, keine Gegenstimme, keine Stimmenthaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termine 
 

 

Sitzung Verwaltungsausschuss 

und Technischer Ausschuss:   

Montag, 4. März 2024, 18.00 Uhr 

 im Haus der Jugend und Kultur Gelenau 

 

Sitzung des Gemeinderates:   

Dienstag, 19. März 2024, 18.30 Uhr 

 im Haus der Jugend und Kultur Gelenau 

 

Alle Einwohner und Gäste sind herzlich dazu eingeladen.  

 

Hinweis: Möglicherweise könnte es Terminänderungen geben. Wir bitten Sie, die Tagesordnun-

gen den ortsüblichen Bekanntgaben (Bekanntmachungstafeln) zu entnehmen.  
 
 
 
 
 
  













 
 
 

Ortsübliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Gelenau / Erzgeb. 

 
 
Veröffentlichung zum Vorentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Gelenau in der Fassung vom Januar 2024 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Gelenau hat in seiner Sitzung am 30.01.2024 mit 

Beschlussnummer 05/2024 den Vorentwurf zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Gelenau in der Fassung vom Januar 2024 mit Begründung und Umweltbericht 

gebilligt und die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durch Veröffentlichung 

der Unterlagen im Internet sowie zusätzlich eine frühzeitige öffentliche Auslegung 

beschlossen. 

 

In der Zeit vom 04.03.2024 bis 12.04.2024 wird der Vorentwurf der 1. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Gelenau in der Fassung vom Januar 2024 mit 

Begründung und Umweltbericht ins Internet eingestellt unter: 

www.gelenau.de/index.php/rathaus/aktuelles 
sowie über ein Zentrales Internetportal des Landes zugänglich gemacht: 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite 
 

Als zusätzliche andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden die vorgenannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist in der Gemeindeverwaltung Gelenau, 

Rathausplatz 1, 09423 Gelenau / Erzgeb. im Sekretariat des Bürgermeisters (1. Stock, 

Zimmer 2 03) zu jedermanns Einsicht während nachfolgender Zeiten: 

 

 

Montag 08:15 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr 

Dienstag 08:15 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 

Mittwoch 08:15 - 12:00 Uhr und 13:00 - 14:30 Uhr 

Donnerstag  08:15 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 

Freitag 08:15 - 12:00 Uhr 

 

öffentlich ausgelegt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können alle an der Planung Interessierten die 

Planunterlagen zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes einsehen sowie in dieser Frist 

Stellungnahmen, mit Angabe der Anschrift des Verfassers, hierzu abgeben.  

Die Stellungnahmen / Mitteilungen sollen elektronisch an bauamt@gelenau.de übermittelt 

werden. Bei Bedarf können diese auch auf anderem Weg abgegeben werden, z.B. während 

der Sprechzeiten zur Niederschrift (Rathaus der Gemeinde Gelenau, Rathausplatz 1, 

09423 Gelenau / Erzgeb. im Sekretariat des Bürgermeisters (1. Stock, Zimmer 2 03). 

 

Gleichzeitig wird die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

und die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, sofern die 

Gemeindeverwaltung Gelenau deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 

deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Bedeutung ist.  

 

Datenschutz: Bei der Abgabe von Stellungnahmen werden zum Zwecke der Durchführung des 

Verfahrens personenbezogene Daten erhoben und von der Gemeinde Gelenau in Erfüllung 

ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 

Buchst. e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 3 BauGB. 

 

 

Gelenau, den 12.02.2024 

 

 

 

Schreiter 

Bürgermeister       Siegel 

 



 

 

 

Gemäß § 9 des Sächsischen Polizeibehördengesetzes dürfen die Ortspolizeibehörden  

(Gemeinde) für die Durchsetzung polizeibehördlicher Vollzugsaufgaben gemeindliche Voll-

zugsbedienstete bestellen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Gelenau/Erzgeb. hat in seiner Sitzung vom 30. Januar 2024 

unter Bezugnahme auf die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die Wahrnehmung gemeindlicher Vollzugsaufgaben durch gemeindliche Vollzugsbedienstete  

Folgendes beschlossen: 

Der Gemeinderat beschließt, folgende polizeiliche Vollzugsaufgaben an 
 

Frau Jolina Drechsel und Frau Bärbel Meyer 
 

zu übertragen:  
 

1. Vollzug von Satzungen und Polizeiverordnungen der Orts- und Kreispolizeibehörden, 

2. Vollzug der Vorschriften zum Schutz von öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen, Kin-

derspielplätzen sowie anderen dem öffentlichen Nutzen dienenden Anlagen und Einrich-

tungen gegen Beschädigung, Verunreinigung und missbräuchliche Benutzung, 

3. Vollzug der Vorschriften über den ruhenden Verkehr, 

4. Vollzug der Vorschriften über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, 

5. Vollzug der Vorschriften über das Verbot des Behandelns, Lagerns, und Ablagerns von  

Abfällen sowie über die Beseitigung pflanzlicher Abfälle außerhalb dafür zugelassener  

Anlagen, 

6. Vollzug der Vorschriften über das Reisegewerbe und das Marktwesen, 

7. Vollzug der §§ 3 bis 9 des Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes vom 1. Dezember 2010 

(SächsGVBl. S. 338), das zuletzt durch das Gesetz vom 5. November 2020 (SächsGVBl.  

    S. 589) geändert worden ist, 

8. Vollzug des Sächsischen Gaststättengesetzes vom 3. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 198), das 

zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert 

worden ist, und 

9. Vollzug der Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden 
 

Die Zuständigkeiten des Polizeivollzugsdienstes bleiben unberührt. 
 

Die Übertragung tritt mit erfolgter öffentlicher Bekanntmachung in Kraft. 

 

Gelenau, den 31.01.2024 

 

gez. 

Knut Schreiter  

Bürgermeister           (Siegel) 



 
 
 

Bekanntmachung 
 

Der Abwasserzweckverband „Wilischthal“ mit Sitz in 09423 Gelenau, Werner-Seelenbinder-

Weg 12, gibt bekannt, dass am 07.12.2023 die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan mit 

seinen Anlagen für 2024 auf der Grundlage von § 58 SächsKomZG in Verbindung mit § 16 und 

den §§ 3 – 7 SächsEigBVO beschlossen wurde. 

 

 

Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes „Wilischthal“ für das  

Wirtschaftsjahr 2024 

 

Aufgrund von § 58 SächsKomZG i.V. m. § 16 und den §§ 3 – 7 SächsEigBVO hat die 

Verbandsversammlung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 

2024 beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Wirtschaftsplan anstelle des Haushaltsplans wird festgesetzt mit 

 

1. den im Erfolgsplan  

 enthaltenen Erträgen von       3.114.500,00 Euro 

 enthaltenen Aufwendungen von       2.948.950,00 Euro 

 voraussichtlichen Gewinn von            165.550,00 Euro    

 und den im Liquiditätsplan enthaltenen 

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit von               653.550,00 Euro 

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit            - 1.405.000,00 Euro 

Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit       960.500,00 Euro 

 

      § 2 

 

1. Kreditaufnahmen ( Kreditermächtigungen ) werden festgesetzt 

 in Höhe von                                   0 Euro 

 

2. Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt in Höhe von       70.000,00 Euro 

  

       

 

 

 

 



§ 3 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      250.000,00 Euro 

 

§ 4 

 

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt mit  

 

1. den im Erfolgsplan enthaltenen Umlagen von              60.000,00 Euro 

 

2.  den im Liquiditätsplan enthaltenen Umlagen für        

Investitionen von               302.500,00 Euro 

                          

 

 

Knut Schreiter        Gelenau, 22.01.2024                     

Vorsitzender AZV „Wilischthal“ 

 

 

Hinweis: 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) gelten 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- bzw. Formvorschriften der SächsGemO 

zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 

zustande gekommen. 

 

Dies gilt nicht, wenn: 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 

 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder  

    Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist, 

 

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 56 Abs. 3 Satz 2 des Sächsischen Gesetzes  

    über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung mit § 52 Abs. 2   

    SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  

 

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 

a) die Rechtaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Abwasserzweck- 

verband unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung  

geltend machen. 

 

 

Gelenau, 22.01.2024                                            

 

 

 

Knut Schreiter 

Vorsitzender AZV „Wilischthal“ 

 

 

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen wurden beim Landratsamt 

Erzgebirgskreis zur Genehmigung eingereicht und mit Schreiben vom 18.01.2024, 

Aktenzeichen: 092.12/1-24-030.sch.7022 bestätigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen  gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO 

öffentlich bekannt gemacht wird. Vom 04.03.2024 bis 15.03.2024 jeweils Montag bis 

Donnerstag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie Freitag 

von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr erfolgt die Auslegung des Wirtschaftsplanes in der Geschäftsstelle 

Werner- Seelenbinder- Weg 12 in 09423 Gelenau. 

 

 
  



Stellenausschreibung

Die Gemeinde Gelenau/Erzgeb. sucht zum 1. Juli 2024 eine/n

Mitarbeiter/in für das Hauptamt (m/w/d) / Schulsekretär/in

in Vollzeit mit 39 Wochenstunden.

Die Aufgaben des Hauptamtes (70 %) umfassen folgende Sachverhalte:

 Herausgabe des Amtsblatts Gelenau sowie des Kulturspiegels, Akquirierung und 
Abrechnung von Annoncen, Abonnentenverwaltung, Verteilung des Amtsblatts

 Koordination Medienarbeit, Internet, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen
 Verwaltung der Schlüssel für die kommunalen Gebäude und Fahrzeuge
 technische Dienstleistungen (Anfertigung von Vervielfältigungen, Fernsprechvermittlung)
 Organisation der Reinigung von öffentlichen Gebäuden
 Vertretung des Ordnungsamtes

Die Aufgaben im Schulsekretariat (30 %) umfassen folgende Sachverhalte:

 Ausführung üblicher Sekretariatsaufgaben in Schülerangelegenheiten
o Telefondienst und Ansprechpartner für Schulleitung, Lehrer und Eltern
o sachgemäße Schüleraktenführung
o Schriftverkehr, Postein- und -ausgangsbearbeitung, Archivierung
o Organisation von Schülerausflügen und Exkursionen

 Mitarbeit bei der Haushaltsführung (Bearbeitung von Rechnungen, Zuarbeit zur 
Haushaltsplanung, Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln)

 Beschaffung von Bürobedarf sowie Lern- und Lehrmittel, Objektbewirtschaftung der 
Grundschule

Die Aufzählungen sind nicht abschließend. Änderungen der Aufgabengebiete sind möglich, 
insbesondere die Aufgaben des Schulsekretariats. Daher wird von der Bereitschaft zur 
Übernahme weiterer oder anderer Aufgaben ausgegangen.

Ihr Profil:

 Verwaltungsfachangestellte/r, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder vergleichbare 
Ausbildung

 möglichst praktische Erfahrung in einer kommunalen oder staatlichen Hauptverwaltung 
bzw. im Schuldienst

 Kenntnisse im Verwaltungsrecht, Kommunalrecht und kommunalem Haushaltsrecht
 Maß an Selbständigkeit und Eigeninitiative, Flexibilität und Innovationsbereitschaft
 Teamfähigkeit und ausgeprägte Sozialkompetenz
 Bereitschaft zur Weiterbildung und Tätigkeit außerhalb der Dienstzeiten
 sicherer Umgang mit gängiger Standard- und Fachsoftware
 Führerschein Klasse B



Wir bieten:

 eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit mit 39 Wochenstunden
 ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, bei dem Sie selbstständig 

und innovativ agieren sowie die Entwicklung der Gemeinde mitgestalten können
 eine leistungsgerechte Eingruppierung des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD-

VKA), Jahressonderzahlung und jährliches Leistungsentgelt
 30 Urlaubstage jährlich bei einer 5-Tage-Woche
 Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (Homeoffice)
 eigenverantwortliches Arbeiten in einem motivierten, aufgeschlossenen und gut 

eingearbeiteten Team
 gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Das klingt interessant für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit vollständigen und 
aussagefähigen Unterlagen wie Lebenslauf, Abschlusszeugnisse, Qualifikationsnachweise und 
Arbeitszeugnisse bis spätestens 20.03.2024 an die 

Gemeindeverwaltung Gelenau/Erzgeb.
Bürgermeister
Rathausplatz 1
09423 Gelenau/Erzgeb.  

oder per E-Mail (bitte ausschließlich im pdf-Format) an buergermeister@gelenau.de.

Schwerbehinderte bzw. ihnen gleichgestellte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. Zur entsprechenden 
Berücksichtigung fügen Sie den Bewerbungsunterlagen bitte einen Nachweis bei.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur 
elektronischen Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens erteilen. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt nicht. 

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn ein geeigneter und ausreichend 
frankierter Rückumschlag beiliegt. Kosten, die im Rahmen des Bewerbungs- und 
Auswahlverfahrens entstehen, werden nicht erstattet. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen Bürgermeister Knut Schreiter unter der 
Telefonnummer 037297 849610 oder die Kämmerin und Hauptamtsleiterin, Frau Herenz, unter 
der Telefonnummer 037297 849621 gern zur Verfügung. 

Knut Schreiter 
Bürgermeister



 

Reinigung und Säuberung der Straßen und Wege - 

Frühjahrsputz 2024 
 

Entsprechend der Satzung zur Reinigung der Straßen und Gehwege (Streu- und 

Räumpflichtsatzung) vom 30.11.1996 bittet die Gemeindeverwaltung Gelenau alle 

Straßenanlieger, ihrer Verpflichtung in der Zeit vom  
 

19.03. bis 27.03. 2024 
 

gerecht zu werden. Zur Hilfe und Unterstützung aller Bürger wird durch die 

Gemeindeverwaltung folgender Ablaufplan für die zentrale Abfuhr von anfallendem Schmutz 

und Unrat unterbreitet: 

 

Abfuhr Di. 19.03.:  Straße der Einheit, Fritz-Reuter-Straße, Auerbacher Straße 
 

Abfuhr Mi. 20.03.:  Emil-Werner-Weg, Dr.-Roch-Straße, Ziegelgasse, Berggasse, 

    Willy-Poller-Straße, Lindenweg 
 

Abfuhr Do. 21.03.:   Louis-Riedel-Weg, Clara-Zetkin-Straße und andere Verbindungswege 

   zur Straße der Einheit 
 

Abfuhr Fr. 22.03.: Neubaugebiet am Kegelsberg, Karl-Marx-Straße, Friedrich-Engels-Straße, 

Ernst-Thälmann-Straße, Werner-Seelenbinder-Weg, Ernst-Grohmann-

Straße, Kemtauer Straße, Bert-Brecht-Straße, Gartenstraße, Ernst-

Thälmann-Siedlung, Am Kegelsberg, An der Schäferei, Am Sportareal 
 

Abfuhr Mo. 25.03.: Ahngasse, Weg zur Feinspinnerei, Zur Herberge, Fischweg, Uferweg, 

   Erich-Weinert-Weg 
 

Abfuhr Di. 26.03.: Neubaugebiet August-Bebel-Straße 
 

Abfuhr Mi. 27.03.: Zschopauer Straße, Venusberger Straße, Herolder Straße,  

   Neue Straße, Straße der Befreiung 

 

Bitte bis spätestens 7.00 Uhr ablagern! 

 

Bitte lagern Sie den angefallenen Schmutz in Eimern oder anderen geeigneten Behältern an 

den Straßen- und Grundstücksrändern ab. Die Behälter werden durch die Bauhofmitarbeiter 

entleert und wieder zurückgestellt.  

 

Wir rufen alle Einwohner auf, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Helfen Sie mit, dass unsere 

Gemeinde ein sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild abgibt.  

 

Für die Mithilfe zur Sauberhaltung unseres Ortes bedanken wir uns bei Ihnen! 
 



 

 

Zurückschneiden von Hecken und Bäumen an öffentlichen 

Verkehrsflächen 
 

Anpflanzungen auf öffentlichen und privaten Grundstücken beleben und verschönern nicht 

nur das Ortsbild, sondern sind in der Zeit des voranschreitenden Klimawandels wichtiger denn 

je. Leider können durch Anpflanzungen aber auch Gefahrensituationen hervorgerufen werden, 

denn gerade an Grundstücksgrenzen werden häufig Hecken und Sträucher gepflanzt. Wachsen 

diese bei mangelnder Pflege in den öffentlichen Verkehrsraum hinein, können sie zu Gefahren-

situationen für Fußgänger, Radfahrer und den Autoverkehr führen. Auch Verkehrszeichen, 

Sichtdreiecke und Straßenlaternen sind oft durch privates Grün so zugewachsen, dass neben 

der Verkehrssicherheit auch die Orientierung der Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt wird. 

Beim Ordnungsamt eingehende Hinweise sowie selbst durchgeführte Ortsbesichtigungen zei-

gen uns, dass häufig an Kreuzungen, Einmündungen und Fußwegen immer wieder Behinde-

rungen durch überhängende Äste sowie zu breit und zu hoch wachsende Hecken bestehen. 

 

Wir erinnern daher alle Grundstückseigentümer daran, in den öffentlichen Verkehrsraum ge-

wachsenes Grün eigenverantwortlich und ohne schriftliche Aufforderung unter 

Berücksichtigung der Maßgabe des Bundesnaturschutzgesetzes bis zur Grundstücksgrenze 

frühzeitig und ausreichend zurückzuschneiden. Für Unfälle und Schäden, die durch Überwuchs 

der Begrünung entstehen, haften die Grundstückseigentümer aufgrund ihrer Verkehrssiche-

rungspflicht.  

 

Beachten Sie auch das sog.  „Lichtraumprofil“, das von allen Grundstückseigentümern einzu-

halten ist, deren Grundstücke an öffentlichen Straßen sowie Gehwegen angrenzen: Bäume, 

Sträucher und Hecken müssen über Geh- und Radwegen mindestens  

2,50 m und über Fahrbahnen mindestens 4,50 m zurückgeschnitten werden. Auch eine Veren-

gung der Straße oder des Gehweges ist unzulässig. Entsprechend dem Bundesnaturschutzge-

setz darf in der Zeit vom 1. März bis 30. September bei Hecken, Gebüschen und anderen Ge-

hölzen nur ein Formschnitt vorgenommen werden, um brütende und nistende Tiere zu schüt-

zen. Ab 1. Oktober bis 28. Februar kann wieder bis auf den Stock zurückgeschnitten werden. 

Diese Verbote gelten nicht, wenn der Schnitt behördlich angeordnet wird, um die Verkehrssi-

cherheit zu gewährleisten. 



 

 

Wichtiges zur Hundesteuer 

Haben Sie Ihren Hund angemeldet? 

Für alle Hundehalter besteht die Pflicht zur steuerlichen An- 

und Abmeldung ihrer Hunde. Wer im Gemeindegebiet 

einen über 3 Monate alten Hund hält, hat die Pflicht, dies 

innerhalb von 2 Wochen der Gemeinde anzuzeigen. Wird 

ein Hund veräußert, kann bei der Abmeldung Name und 

Anschrift des Erwerbers angegeben werden. 

Wer diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, handelt 

ordnungswidrig. Dies kann mit einer Geldbuße bis zu 

10.000,00 EUR geahndet werden. 

 

Der Hundehalter muss die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten Hauses 

und des umfriedeten Grundbesitzes laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen 

und sichtbar befestigten Hundesteuermarke versehen. 

Nach der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Gemeinde Gelenau beträgt die 

Steuer ab 1. Januar 2003 für jeden im Gemeindegebiet gehaltenen über 3 Monate alten Hund 

jährlich 40,00 EUR. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so beträgt der 

Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund 65,00 EUR/Hund. 

Der Steuersatz für das Halten gefährlicher Hunde beträgt im Kalenderjahr für den ersten Hund 

320,00 EUR, für jeden weiteren Hund 520,00 EUR. 

 

Steueramt 
 

 

Erneute Randale am Rastplatz an der 

Schüllermühle 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

am neu errichteten Rastplatz an der Schüllermühle kam es mehrfach zu    

Verunstaltungen (Schmierereien). Außerdem wurden die geschnitzten  

Tiere zerstört. Wir bitten Sie um Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe! 

 

Sachdienliche Hinweise nehmen wir unter Tel. 037297 849622 entgegen. 

Selbstverständlich werden alle Hinweise vertraulich behandelt. 









Blühpaten für das Kräuterbeet 
auf dem Spielplatz 

„Schmetterlingswiese“ gesucht 

 

Es gibt sie. Eine kleine, engagierte Gruppe von Müttern und Vätern, die 
sich ehrenamtlich um das Kräuterbeet auf der „Schmetterlingswiese“ 
kümmern. Aber sie brauchen einfach Unterstützung.  

Jeder kennt es. Man engagiert sich ehrenamtlich für etwas, was einem 
am Herzen liegt. Aber dann springt der eine oder andere Mitstreiter 
plötzlich ab, die Kommunikation kommt irgendwie ins Stocken und 
plötzlich ist nur noch der harte Kern vorhanden, dem das Ganze dann 
auch irgendwann an die Substanz geht.  

Ich habe gemeinsam mit drei Gelenauern am 1. Juli 2023 im Rahmen 
des „Tages der offenen Gartenpforte“ und der 750-Jahrfeier ein 
kleines Familienprogramm auf der Schmetterlingswiese mitgestaltet.  

Dabei habe ich einige Gespräche mit interessierten Besuchern geführt. 
Mir ist aufgefallen, dass niemand so richtig Bescheid weiß, was es mit 
diesem Beet so auf sich hat und wer dafür die Verantwortung trägt. 

Dieses Kräuterbeet ist eine 

Lebensinsel 
- ein Blumenbuffet für die 
Insekten und gleichzeitig 
eine schöne Art, Küchen- 
und Wildkräuter den 
Familien wieder näher zu 
bringen. 

Es wurde im Mai 2022 mit Unterstützung der Gemeinde und den 
ehrenamtlichen Blühpaten neugestaltet. Die Pflege obliegt aber den 
Blühpaten.  



Einige meiner Gesprächspartner/Innen waren darüber erstaunt, weil 
sie dachten, dass es zur KITA gehört und darum auch nicht benutzt 
werden darf. 

Das Gegenteil ist der Fall. Dieser Kräutergarten lebt nur durch die 
Gemeinschaft. Gemeinschaftlich pflegen, ernten, vielleicht auch 
kochen. 

Ideen sind gefragt, damit unsere Kinder auch später sich an 
Schmetterlingen, Hummeln und Marienkäfer erfreuen können und vor 
allen wissen, wie gut selbst gemachte Gartenlimonade oder ein 
Butterbrot mit Kräutern schmeckt. 

Machen Sie mit und helfen sie, dass diese Lebensinsel kein 
Auslaufmodell wird. 

Es grüßt Yvonne Scholz 

Interesse geweckt? 
Dann wenden Sie sich an: 

Yvonne Scholz  

LPV "Zschopau-/Flöhatal" e.V. 
03735 76963-38  
yvonne.scholz@fn.de  
info@lpv-pobershau.de 
   oder 

Gemeinde Gelenau 

037297 849612 



 

 

 

 

Projektförderung: „Inklusive Teilhabe“ 
 

 

Förderaufruf der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen und des 

Beirates für Menschen mit Behinderungen des Erzgebirgskreises auf der 

Grundlage des § 6 der Sächsischen Kommunal-Pauschalen-Verordnung zur 

Antragstellung für die Förderung von Projekten für mehr Inklusion. 

 

Für den Erzgebirgskreis wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 80.000 Euro zur Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel des 

Freistaates Sachsen bereitgestellt.  

 

Was sind Förderprojekte „Inklusive Teilhabe“? 
 

Diese Mittel werden zur Verfügung gestellt, um Projekte zur Inklusiven Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung finanzieren zu können. Die Durchführung der Projekte erfolgt im 

Zusammenspiel mit der zuständigen Verwaltung. 

 

Gefördert werden Maßnahmen, die zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung, zur Verbesserung des inklusiven Gemeinwesens, zur Steigerung 

der Mobilität und zur Sensibilisierung zum Thema Menschen mit Behinderung beitragen. 

 

Insbesondere können Projekte und Maßnahmen eine Förderung erhalten, die die 

Bewusstseinsbildung für die Lage von Menschen mit Behinderungen, der Verbesserung der 

Barrierefreiheit, der Einbeziehung in die Gemeinschaft, der Verbesserung der Mobilität, der 

Teilhabe am Arbeitsleben sowie der Teilhabe am politischen, öffentlichen und kulturellen 

Leben von Menschen mit Behinderungen dienen, aber auch zur Öffnung bereits bestehender 

Angebote beitragen. 

Wer kann einen Antrag stellen? 

 

Antragsteller können Kommunen, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, örtliche 

Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie Kirchengemeinden, Stiftungen und andere 

Verbände und Vereine, soweit sie als gemeinnützig anerkannt sind.  

 

 

 

 

 



 

Wo kann ich einen Antrag stellen?  

 

Für eine Antragstellung auf Projektförderung nutzen Sie bitte das Online-Formular unter 

mitdenken.sachsen.de/1039067 

 

Termin für Antragstellung: 

Anträge für das Jahr 2024 können bis 15. März 2024 gestellt werden. Später eingehende 

Anträge werden als Nachantrag behandelt und können nur berücksichtigt werden, wenn nach 

Bearbeitung der fristgerecht eingereichten Anträge noch Fördermittel zur Verfügung stehen. 

Wo erhalte ich weitere Informationen zur Projektförderung?  

 

Auskünfte zur Projektförderung erteilt Sindy Seidel, Senioren- und Behindertenbeauftragte 

des Erzgebirgskreises. 

  

Telefon:               03771 277-1060 

E-Mail:                 sindy.seidel@kreis-erz.de  

 

Web: mitdenken.sachsen.de/1039067 

 

 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermittel auf Grundlage 

des vom sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes. 

 

 
 
 
 

 Sommerzeit beginnt                 

              
      Nicht vergessen:  

      Am Sonntag, dem 31. März beginnt die Sommerzeit!  

       

Bitte die Uhren um eine Stunde vorstellen!  
 

 
 

 
 



ÜBER DIE REISEN VON
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

DURCH DEUTSCHLAND

Die Partnerschaft Gelenaus mit der dänische 
Gemeinde Skørping, Rebild Kommune, regt 
nicht zuletzt auch an, Kultur und Kunst der 
Dänen in vergangenen Zeiten zu beschreiben. 
Bezogen auf den Bildhauer Bertel Thorvalds-
en, den Maler Jens Søndergaard und den (Mär-
chen-) Dichter Hans Christian Andersen haben 
wir darüber geschrieben (Bernd Bräuer, Gelenau 
im Wandel der Zeiten, Seite 32 ff., 2023).
Unter dem Titel: Über die Reisen des Dichters 
Hans Christian Andersen durch Deutschland 
vertiefen wir diese Thematik in einer Reihe 
von einigen kurzen Folgen im Amtsblatt von 
Gelenau.

FOLGE 1: MIT DEM DAMPFSCHIFF  I  
IN DER PFERDEKUTSCHE  I  ZU FUSS

KOPENHAGEN. Wenn die Flügel wach-
sen, dann will der Vogel auch fliegen ... 
Und Hans Christian Andersen will reisen! 
Das fordert seine rastlose und unruhige 
Zugvogelnatur, sein Bestreben, die Welt 
kennenzulernen, um sie literarisch darstel-
len und verwandeln zu können. Im Mai 
1831 bricht deshalb der frühe literarische 
Erfolge feiernde Dichter zu seiner ersten 
Reise nach Deutschland auf – der Beginn 
seiner zahlreichen Reisen durch Europa. 
Mit dem Dampfschiff Prinzessin Wilhel- 

mine geht es über die Ostsee bis Tra-
vemünde und Lübeck. Lebensphilosophi-
sche Gedanken ergreifen Andersen beim 
Anblick des ruhigen Meeres: Himmel und 
Erde spiegeln sich im Meer wie in unse-
rem Herzen, aber das Menschenherz wird 
nie so ruhig wie das Meer, wenn erst des 
Lebens Stürme ... sein Inneres erschüttert 
haben, was sich für sein gesamtes Leben 
bewahrheiten sollte.
DURCH DEN HARZ. Von Lübeck über 
Hamburg, Braunschweig und Goslar 
reisend, erreicht der Dichter bei einem 
Gewitter den Flecken Ilsenburg im Harz. 
Er ruht eine Zeitlang und besteigt dann 
voll Neugier und Eifer mit einem kundi-
gen Führer den Brocken. Der Harz, der 
Brocken ist für Andersen ein großartiges 
Landschaftserlebnis. Allein schon deshalb, 

weil er zum ersten Mal in seinem Leben 
in einer Gebirgslandschaft wandert. Der 
deutschen Sprache mächtig, hat er über 
dieses Gebirge wohl in Goethes, aber vor 
allem in Heines Harzreise, die zu seinem 
literarischen Reisegepäck gehört haben 
soll, viel erfahren. Jedoch, der Brocken ist 
auf der Bergspitze von Nebel umhüllt; es 

Besichtigt wird in Eisleben die St. Andreas-Kirche 
mit der Lutherkanzel.

Odense. Andersen lebte in seiner Kindheit in 
diesem Haus.



gibt keine Fernsicht. So kehrt der dicht-
ende Bergsteiger in einer gemütlichen  
Berghütte ein, wo er auch übernachtet.
NACH EISLEBEN. NACH LEIPZIG. Der 
Morgen auf dem Brocken. Herrlicher 
Sonnenaufgang. Weitsicht bis Magde-
burg mit seinen Türmen, Halberstadt und 
Quedlinburg. Am liebsten möchte der 
schwärmerische Dichter sogleich eine 
Abhandlung mit der Überschrift Natur 
und Kunst schreiben. Elbingerode ist bald 
erreicht. In Rübeland besichtigt Andersen 
die berühmte Baumann-Höhle. Von hier 
aus wandert er bis Blankenburg. Das hoch 
über der Saale gelegene Schloss wird be-
sichtigt. Der Dichter steigt im berühmten 
Gasthof Weißer Adler ab. Am nächsten 
Morgen setzt er in der Frühe seine Fußrei-
se fort. Über Gernrode, Harzgerode und 
Mansfeld eilt nun Hans Christian Ander-
sen nach Eisleben, zur Stadt Luthers mit 
ihren vielen Kirchen. Er durchwandert die 
Stadt. Zu Luthers Wohn- und Sterbehaus. 
Hinein in die St. Andreas-Kirche mit der 
berühmten Lutherkanzel. Von Eisleben 
aus reist der Poet wieder in der Postkut-
sche, im sächsischen Eilwagen. Vorbei 
an zwei großen Binnenseen (Süßer und 
Salziger See) mit grünenden Weinbergen. 
Durch die Stadt Halle hindurch. Reizvoll, 
der mit Kirschbäumen bepflanzte Weg 
nach Merseburg. Gotischer Dom und 
Renaissanceschloss werden bestaunt. 
Der Dichter lauscht andächtig und sicher 

amüsiert der grausamen Volkssage vom 
mordenden Bischof und dem diebischen 
Raben im eisernen Käfig. Von hier geht es 
weiter zum deutschen Buchladen Leipzig, 
dessen Umland mit der unübersehbaren 
Ebene Andersen sehr dänisch anmutet. 
Leipzig ist eine große freundliche Stadt, 
die einen angenehmen Eindruck auf ihn 
macht. Wohl auch deshalb, weil der Dich-
ter glaubt, dass zwei bis drei Buchhänd-
ler in jeder Straße wohnen und überall 
Bücherschränke stehen. Er besucht die 
Nikolaikirche; er steht am Grab des Fabel-
dichters Christian Fürchtegott Gellert auf 
dem Johannisfriedhof. Er durchwandert 
die Stadt; kehrt in Auerbachs Keller ein. 
Er speist beim Verlagsbuchhändler Hein-
rich Brockhaus. Die Oper wird besucht – 
Rossinis Tell wird durch eine italienische 
Operngesellschaft gegeben. 
MEISSEN. Drei Tage verweilt Andersen 
1831 in Leipzig. Von hier aus reist er mit 
der Schnellpost nach Meißen. Er bestaunt 

das romantische Aussehen der Meißner 
Landschaft mit ihren rotgelben Felsen, 
den steil aufragenden grünenden Wein-
bergen und der Elbe in malerischen Krüm-
mungen. Der Meißner Dom und Burg be-
eindrucken ihn, aber die Stadt mit ihren 
engen Straßen wirkt unheimlich auf ihn. 
Man muss es hier wie mit jedem schönen 
Gemälde machen, man darf die Augen 
nicht allzu nahe dranhalten. 

Bernd Bräuer, Gelenau.
In Merseburg werden Gotischer Dom und 
Renaissanceschloss bestaunt.

In Meißen beeindrucken Dom und Burg.



REGIONALEN PULS 

Gemeinsam 

gestalten  fördern  entdecken 

In der Zwönitztal-Greifensteinregion profitierte schon eine Vielzahl an wundervollen kleinen & 

großen Projekten von den Fördermöglichkeiten. Und auch in der aktuellen Förderperiode 

unterstützen wir Sie gern bei der Umsetzung Ihrer Projektideen! 

Dazu gehört das kostenfreie Beratungsangebot genauso wie die Kontaktvermittlung an 

geeignete Projektpartner oder -unterstützer und die Prozessbegleitung. 

 

Schwerpunkte der noch jungen Förderperiode sind… 

 die Förderung von Projekten im Bereich Tourismus 

 die Unterstützung bei Kinder– und Jugendprojekten  

 die Unterstützung und Förderung der ehrenamtlich agierenden Vereinen 

Weiterhin besteht die Möglichkeit die ländliche Entwicklung unserer Region 

mit Projekten in den Bereichen Bilden, Natur & Umwelt, Mobilität, Wohnen, 

Wirtschaft, Kulturerbe und gesundheitliche Versorgung zu befördern. 

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter: 

www.zwoenitztal-greifensteine.de 

Sie haben schon eine konkrete Idee für ein Projekt? 

Dann rufen oder mailen Sie uns gern an. 

info@zwoenitztal-greifensteine.de 

037346 687-10 /-11 /-17 

Verein zur Entwicklung der Zwönitztal-Greifensteinregion e.V. 

Start der Fördermittel-Aufrufe 

im Programm LEADER 
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In´s Ferienlager? Natürlich im Erzgebirge! 
 

Täglich neue Abenteuer in der Natur, gekoppelt mit sportlicher Betätigung, Förderung der 

Fantasie und Kreativität begeistern seit nunmehr 32 Jahren junge Menschen in der Zethauer 

Freizeitstätte „Grüne Schule grenzenlos“.   

 

Ferienlager in einer Schule? Keine Bange! 

Strenger Unterricht findet in dieser 

erzgebirgischen Kinder- und 

Jugendeinrichtung nicht mehr statt. Zwei 

Abenteuerspielplätze, ein Riesenkicker, 

Bolzplatz und der Besuch des Erlebnisbades 

Mulda sorgen für den besonderen Ferienspaß.   

Disco, Show- und Spieleabende, gemeinsame 

Lagerfeuer, Nachtwanderungen ebenso wie 

Volleyball und Tischtennis lassen keine 

Langeweile aufkommen.  Die Erkundung der 

erzgebirgischen Natur ist Teil des jeweils 

siebentägigen Ferienlagers wie auch die 

Herstellung eines eigenen erzgebirgischen 

Souvenirs.  

 

Neue Freundschaften finden sich immer bei 

den Ferienprogrammen der „Grünen Schule 

grenzenlos“.  

 

Geeignet für Kinder und Jugendliche zwischen 

7 und 14 Jahren.  

 

 

Weitere Informationen telefonisch unter 037320/8017-14    

oder per Mail: info@gruene-schule-grenzenlos.de.  

Web: www.gruene-schule-grenzenlos.de 
 

 

 









Kooperation Naturschutz und Landwirtschaft in Sachsen – 
 Naturschutzberatung im Altlandkreis Annaberg 

 

 
Der Landschaftspflegeverband „Mittleres Erzgebirge“ e.V. ist seit dem Jahr 2007 als Naturschutzqualifizierer für 
Landnutzer im Altlandkreis Annaberg tätig. Wichtige Zielstellungen unseres Beratungsangebotes sind die Erhaltung 
und die Entwicklung der ökologischen Funktionen landwirtschaftlicher Nutzflächen, die Erhaltung der Artenvielfalt 
sowie die Erhaltung bzw. Entwicklung spezieller Lebensraumtypen einschließlich der Umsetzung von Maßnahmen der 
Managementpläne in NATURA 2000–Gebieten. 

 

Unser Beratungsangebot umfasst:  

 

 Information der Landnutzer über Schutzziele und Anforderungen des Naturschutzes im Betrieb  sowie 
der Fördermöglichkeiten 

 konkrete schlagbezogene Information und Beratung mit Abstimmung geeigneter Bewirtschaftungs- 
und/oder Pflegemaßnahmen 

 detaillierte fachliche Einschätzung potentieller Flächen für Naturschutzmaßnahmen  
(Vor-Ort-Besichtigung mit umfassender Kartierung und Dokumentation) vor der Beantragung 

 Einzelflächenbezogene fachliche Begleitung während des Verpflichtungszeitraumes der Richtlinien 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AuK/2023) sowie Insektenschutz und Artenvielfalt (FRL 
ISA/2021) 

 

 
Wir informieren die Landwirte gezielt über die Inhalte, Ziele und Änderungen gegenwärtig bekannter 
Fördermöglichkeiten. 
 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Grünlandflächen, die für die Maßnahmen „Ergebnisorientierte 
Honorierung“ (ÖR 5 bzw. GL 1a und GL 1b) vorgesehen sind. Wir bieten interessierten Betrieben für die gezielte 
Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen eine Begehung auf ausgewählten Schlägen vor dem ersten Schnitt im 
Jahr 2024 an und stellen auf Anfrage das entsprechende Informationsmaterial bereit. 
 

Fragen zur Mahdhäufigkeit oder Düngung, zur Beweidung, zur Neuanlage oder Pflege einer Hecke, aber auch 
spezielle Biotoppflege- bzw. Artenschutzmaßnahmen werden ebenfalls besprochen. Auf Wunsch des Land-nutzers 
werden die Maßnahmen gerne auch konkret flächenbezogen präzisiert und mit möglichen Förder-massnahmen 
untersetzt. 
 

Für Betriebe, die bereits Flächen in Grünland- bzw. Ackermaßnahmen beantragt haben, bieten wir eine 
Maßnahmenbegleitung an. Diese umfasst eine Flächenbegehung und die Einschätzung, ob die Umsetzung der 
Maßnahme mit den naturschutzfachlichen Zielstellungen übereinstimmt.  
 

Für die Naturschutzqualifizierung entstehen dem Landbewirtschafter und Eigentümer keine Kosten. 
 

 
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? Dann kontaktieren Sie uns unter der Rufnummer 03733/59677–0 oder 
informieren sich auf unserer Homepage: www.lpvme.de über das Beratungsangebot.  
Zusätzliche Informationen zur Naturschutzberatung finden Sie unter:  
https://www.smul.sachsen.de/foerderung/naturschutzqualifizierung-fuer-landnutzer-c-1-4587.html 
    

 
Unsere Kontaktdaten:  
 

 
Landschaftspflegeverband „Mittleres Erzgebirge“ e.V. 
Am Sportplatz 14 
09456 Mildenau 
Tel.:   03733/596770 
E-Mail:   info@lpvme.de 
 
 
 

 

Mehr über unsere Arbeit: www.lpvme.de  oder  facebook.com/LPVME 
         instagram.com/lpv_me 
 
 

Die Naturschutzberatung wird im Rahmen der Richtlinie „Natürliches Erbe (NE/ 2014)“ aus 
Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes- ELER) und des 
Freistaates Sachsen gefördert.  

 

Im Rahmen des 

http://www.lpvme.de/
https://www.smul.sachsen.de/foerderung/naturschutzqualifizierung-fuer-landnutzer-c-1-4587.html
mailto:info@lpvme.de
http://www.lpvme.de/


 

 

Information des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen 

Vom Bioabfall zur Blumenerde! 

Nach Erhebung des Statistischen Bundesamts werden jedes Jahr pro Einwohner 78 Kilogramm 

Lebensmittel weggeworfen. 

Es lohnt sich also, das eigene Verhalten zum Thema Lebensmittelverschwendung einmal zu 

überdenken. 

 

Ein gut geplanter Einkauf kann helfen, nur so viele Lebensmittel 

einzukaufen, wie man auch essen kann. Auch sind Lebensmittel mit 

abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht automatisch 

verdorben. Ist kein Schimmel zu sehen, riecht und schmeckt es so wie 

es soll, dann kann das Produkt ohne Bedenken noch gegessen werden. 

 
Bild: ZAS 

Trotz aller Sorgfalt kann es vorkommen, dass Lebensmittel verderben, ungenießbar oder nicht 

aufgebraucht werden. Bleibt nun die Frage, was aus den Lebensmitteln wird? Gartenbesitzer können 

ihren eigenen Kompost nutzen. Haben sie diese Möglichkeit nicht oder nutzen sie keine Biotonne, 

bleibt nur die Restmülltonne als Entsorgungsmöglichkeit. 

Dabei können verdorbene oder nicht aufgebrauchte Lebensmittel, aber auch Gartenabfälle viel 

umweltgerechter in der Biotonne gesammelt und anschließend verwertet werden. 

Im Erzgebirgskreis werden diese Bioabfälle in einer Trockenfermentationsanlage zu Elektroenergie, 

Wärme und Kompost verarbeitet.  

Was bei der Kompostierung im Garten ein bis zwei Jahre dauert, wird bei den Prozessen einer 

gewerblichen Kompostieranlage durch eine künstliche Optimierung der Umweltbedingungen stark 

beschleunigt. Dadurch ist der Prozess der Kompostierung innerhalb eines Zeitraumes von 6 bis 8 

Wochen abgeschlossen. 

Das Ergebnis ist ein humoser und nährstoffreicher Dünger, der Kompost. Dieser Kompost kann im 

Garten, gemischt mit Gartenerde, gut für Gemüse, Obst und Blumen verwendet werden. Dabei ist er 

nicht nur eine Nährstoffquelle für die Pflanzen, er verbessert auch die Bodenqualität. 

 

 

Die Qualität des Kompostes kann nur so gut sein, wie die Qualität des Ausgangsstoffes. 
 

 

Dieser hochwertige Kompost soll frei von Fremdstoffen sein. Niemand möchte im Kompost Reste von 

Folientüten (auch biologisch abbaubaren Tüten), Glas, Metall, Kunststoffverpackungen, Tetra Paks 

oder Netze von Kartoffeln und Zwiebeln finden. 

Befinden sich diese im Ausgangsmaterial, also in der Biotonne, wird trotz Sortierung und Aussiebung 

auch das Endprodukt damit verunreinigt sein. Man spricht dabei auch von Mikroplastik. 

Hierzu mehr im nächsten Beitrag. 

 

Informationen erhalten Sie auch bei den Abfallberatern des ZAS unter Tel. 037296 66 254 und 03735 

608 5313. 

Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen                                                                        Stollberg, Februar 2024                                                                                               



 
 
 

 
 
Sprechzeiten des Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung 
  

 dienstags  8.15 - 12.00 Uhr   und   13.00 - 18.00 Uhr 

 donnerstags  8.15 - 12.00 Uhr   und   13.00 - 17.00 Uhr 

 freitags  8.15 - 12.00 Uhr 
 

 

 
Sprechstunde der Friedensrichterin     
 

Die Sprechstunde der Friedensrichterin findet am Dienstag, dem 7. Mai 2024, in der Zeit  

von 17.00 bis 18.00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses statt. Die Vermittlung von 

Terminen mit der Friedensrichterin erfolgt nach Meldung  in  der  Gemeindeverwaltung 

Gelenau,  Zimmer 2 01,  Tel. 037297 849612.   

 
 

 
Abfallentsorgung 
 

Schwarze Tonne: 14.03. und am 28.03.2024  

Sondertour (Am Forstbach, Straße der Befreiung 26, 28, 30,  

Zschopauer Straße 1) 11.03. und 25.03.2024 

 
Gelbe Tonne: 04.03. und  18.03.2024  

Am Forstbach 06.03. und 20.03.2024 

Besenschänke 14.03. und am 28.03.2024 

 
Blaue Tonne: 22.03.2024 
   Sondertour (Am Forstbach, Straße der Befreiung 26, 28, 30,  

Zschopauer Straße 1): 05.03.2024 

 
Braune Tonne: Die Leerung erfolgt 14-täglich Donnerstag gerade Kalenderwoche  

 07.03. und 21.03.2024 

Sondertour (Am Forstbach, Straße der Befreiung 26, 28, 30): 14-täglich 

montags in der ungeraden Kalenderwoche 11.03. und 25.03.2024 
 

 

 
 

 

Öffnungszeit Wertstoffhof  
 

Herolder Straße 18, 09419 Thum, Tel. 0152 36924626 
 

Montag  14.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr 

Samstag  08.00 bis 12.00 Uhr     (Am 30.03.2024 bleibt der Wertstoffhof geschlossen.) 

 



 

 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst  
 

26.02. - 03.03. Tierarztpraxis Dr. Sandy Schulz in Gelenau  Kleintiere 

   Tel. 0174 3160020 

   Tierarztpraxis Armbrecht (Frau Dr. Bonow) in   Großtiere 

   Schlettau Tel. 03733 6797547 oder  0162 9182739    

 

04.03. - 10.03. Zentrum für Kleintiermedizin/ Annaberg- Buchholz Kleintiere  

                                    Tel. 03733 66168 oder 0160 96246798 

   Tierarztpraxis Lindner in Thum    Großtiere 

   Tel. 037297 476312 oder  0162 3794419   

 

11.03. - 17.03. Tierarztpraxis Zieboll in Ehrenfriedersdorf  Kleintiere 

Tel. 037341 574380  

Tierarztpraxis Armbrecht (Frau Hein) in Schlettau Großtiere 

   Tel. 03733 6797547 oder 0173 9542479 

      

18.03. - 24.03. Zentrum für Kleintiermedizin/ Annaberg- Buchholz Kleintiere  

                                    Tel. 03733 66168, 0160 96246798 

   Tierarztpraxis Lindner in Thum    Großtiere 

   Tel. 037297 476312 oder  0162 3794419   

 

25.03. - 31.03. Tierarztpraxis Dr. Sandy Schulz in Gelenau  Kleintiere 

   Tel. 0174 3160020 

   Tierarztpraxis Armbrecht (Frau Dr. Bonow) in   Großtiere 

   Schlettau Tel. 03733 6797547 oder  0162 9182739    

 

           
 

Bereitschaftsdienst beginnt wochentags jeweils 18.00 Uhr und endet am darauf folgenden Tag 

6.00 Uhr. Die Wochenendbereitschaft beginnt Freitag 18.00 Uhr und endet Montag 6.00 Uhr. 

Es wird gebeten, den tierärztlichen Bereitschaftsdienst nur in dringenden Fällen in Anspruch 

zu nehmen und sich vor dem Besuch des Notdienstes telefonisch anzukündigen. 

 

 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

02.03. 09.00 - 11.00 Uhr BAG Jan Horwarth, Ulrike Horwarth 

03.03. 09.00 - 11.00 Uhr Karlsbader Straße 3,  

09456 Annaberg-Buchholz   Tel. 03733 66046 

 

 

 

 



09.03. 09.00 - 11.00 Uhr BAG Kerstin & Uwe Siegert, Julia &   

10.03. 09.00 - 11.00 Uhr Thomas Hanne, Plattenthaler Weg 3  

09456 Mildenau    Tel.  03733 53458 
 

16.03. 09.00 - 11.00 Uhr BAG Dipl.Stom. Jürgen Müller, 

17.03. 09.00 - 11.00 Uhr Dipl.Stom. Heike Müller,   

    Große Kirchgasse 6, 

09456 Annaberg-Buchholz   Tel. 03733 42105 

 

23.03. 09.00 - 11.00 Uhr BAG Dr. med.dent. Martin Steinberger   

24.03. 09.00 - 11.00 Uhr Karlsbader Straße 35 C, 

09465 Sehmatal-Cranzahl    Tel. 037342 7525 
 

 

 

Hinweis: Bitte melden Sie sich vorher telefonisch in den Praxen an. 

Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst können Sie auch im Internet unter www.zahnaerzte-

in-sachsen.de – Presse – abrufen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Geburtstage 
 

 

01.03.  Joachim Lindner   73 Jahre 

 

02.03.  Astrid Röber    79 Jahre 

 

02.03.  Werner Schützel   86 Jahre 

 

03.03.  Gudrun Pfau    74 Jahre 

 

05.03.  Hanna Hofmann   86 Jahre 

 

07.03.  Petra Uhlig    70 Jahre 

 

08.03.  Sigrid Göthel    84 Jahre 

 

08.03.  Werner Hofmann   96 Jahre 

 

08.03.  Ute Jüttner    84 Jahre 

 

08.03.  Annelie Küchler   77 Jahre 

 

11.03.  Marion Böhme   76 Jahre 

 

11.03.  Liane Heinrich   90 Jahre 

 

11.03.  Fredo Wächtler   83 Jahre 

 

12.03.  Karlheinz Göthel   84 Jahre 

 

15.03.  Hans-Jürgen Kunze   73 Jahre 

 

17.03.  Dietmar Otto    72 Jahre 

 

18.03.  Werner Schmidt   87 Jahre 

 

18.03.  Knut Streine    70 Jahre 

 

18.03.  Jürgen Ulbricht   70 Jahre 

 

 

 



 

 

 

20.03.  Maria Maire    71 Jahre 

 

21.03.  Christine Ullmann   74 Jahre 

 

27.03.  Günter Hübner   80 Jahre 

 

29.03.  Johannes Bernhardt   71 Jahre 

 

29.03.  Klaus Heidenfelder   77 Jahre 

 

30.03.  Christoph Arnold   72 Jahre 

 

30.03.  Erhard Berger   87 Jahre 

 

30.03.  Edgar Mehner   86 Jahre 

 

 

 
 

 
 

Die Gemeindeverwaltung gratuliert allen Jubilaren 

auf das Herzlichste und wünscht alles Gute. 

             Foto: pixabay 



 
 
 
 
 
 
 

Wo  ? 

Rathausplatz 3 

Tel. 037297-7321 

Email: bibliothek@gelenau.de 

 

Wann  ? 

Montag           8:00 – 12:00 Uhr 

Dienstag       13:00 – 18:00 Uhr 

Donnerstag  13:00 – 17:00 Uhr 

Freitag             8:00 – 12:00 Uhr 

 

Was  ?  
- Sie können ausleihen: Bücher, Zeitschriften, tonie-Figuren, CD,  

  DVD und Spiele 

- Digitale Bibliothek –> Medien ausleihen rund um die Uhr:   

                       eBooks, ePaper, Hörbücher unter www.onleihe.de/bibo-on 

- PC-Benutzung und Internetrecherche  

- Bücher-Flohmarkt: Verkauf gut erhaltener Medien 

- Recherchemöglichkeit des Medienbestandes der Bibliothek  

Gelenau u. v. a. Bibliotheken im Verbundkatalog Öffentlicher  Bibliotheken 

unter:   https://oevk.k10plus.de/ 

                                                                        

NEUE LEKTÜRE IN DER BIBLIOTHEK GELENAU: 
 

Florian Illies: „Liebe in Zeiten des Hasses“   

Chronik eines Gefühls 1929-1939 

In einem virtuosen Epochengemälde werden die dreißiger Jahre, dieses Jahrzehnt berstender 

politischer und kultureller Spannungen, zum Leben erweckt. Eine mitreißend erzählte Reise in 

die Vergangenheit, die sich wie ein Kommentar zu unserer verunsicherten Gegenwart liest … 
     

Sabine Thiesler: „Verschwunden“  

Elena Ludwig ist eine attraktive, gut situierte Maklerin, gelangweilt von ihren 

Mitmenschen, lebt sie ihre sexuelle Leidenschaft auf eine riskante Art und 

Weise aus.  

Unterdessen erschüttert eine brutale Verbrechensserie die Toskana. 

Commissario Neri ermittelt, träumt aber schon von einem Altersruhesitz am 

Meer, den ihm die Maklerin Elena vermitteln soll. Doch dann verschwindet 

auch sie... 

 
 

    Ausstellung im Treppenhaus von Herrn Dieter Steinrücken 

    „Tür-Bilder“ –  jährliche Geburtstagsgeschenke an die Enkelkinder   
                                                         
          

 

Bibliothek geschlossen : 11. und 12.03.2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BIBLIOTHEK GELENAU 

Fr, 08.03.2024   Beginn 19:00 

Vorverkauf 10,00 € / Abendkasse 12,00 € 
Info & Karten 037297-7321 oder unter bibliothek@gelenau.de 

 



 

Buntes Faschingstreiben für die Kinder der Kita Kunterbunt 
 

Am Dienstag, den 13.02.2024, war es wieder so 

weit: Kleine Polizisten, Dinosaurier, Bienen, 

Prinzessinnen und Superhelden strömten in ihren 

fantasievollen Kostümen in unsere 

Kindertagesstätte auf dem Louis-Riedel-Weg 19. 

In den Tagen zuvor schmückten und dekorierten 

alle pädagogischen und technischen Mitarbeiter 

gemeinsam mit den Kindern die Gruppenzimmer 

und den Partyraum. 

 

Das gesamte Team hatte ein bezauberndes 

Programm vorbereitet. Mit einem gemeinsamen 

Frühstück, liebevoll zubereitet von unseren 

Küchenfrauen, starteten wir in ein buntes 

Vergnügen. Tanz, Spiele, eine Polonaise und 

vieles mehr ließen die Zeit wie im Flug vergehen. 

Das absolute Highlight war zweifellos die 

Kinderdisko, bei der die kleinen Tänzer nicht nur 

von leckeren Getränken und Snacks verwöhnt 

wurden, sondern auch Tabaluga 

höchstpersönlich zu Besuch war. Aufgeregt 

tanzten die Kinder mit ihm durch den 

Partyraum. Ein herzliches Dankeschön für die 

Organisation von Tabaluga gilt Familie Scholz! 

 

Den Faschingsdienstag im Kindergarten 

rundeten wir mit einem köstlichen 

Faschingskrapfen ab! 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle kleinen und 

großen Närrinnen und Narren für den 

wundervollen Vormittag und die großartige 

Stimmung. Wir hoffen, es hat euch ebenso viel 

Freude bereitet wie uns, und wir können 

nächstes Jahr wieder gemeinsam feiern! 

 

Gele Gele Nau Nau! 

L. Rechenberger 

 



 
 

Die Freie Schule Erzgebirgsblick Gelenau 

hat eingeladen zum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und sagt 
 

 
 



Nachruf 

 

Wir trauern um unseren verehrten und geschätzten Vereinskollegen und 

Freund Reinhard Penzis, der am 10. Dezember 2023 verstorben ist. 

Mit ihm verlieren wir einen wertvollen zuverlässigen und treuen 

Wegbegleiter, der sich von Anfang an engagiert und aufopferungsvoll für 

alle Belange der Schule einsetzte. Ihm haben wir es unter anderem zu 

verdanken, dass unsere Schule heute noch besteht, denn durch sein 

beherztes Handeln und die Gründung eines Vereins im Januar 2005 konnte 

die bevorstehende Schließung verhindert werden. Als damaliger 

Bürgermeister war er immer bemüht, diese so wichtige 

Bildungseinrichtung für unseren Ort zu erhalten und für ihr Fortbestehen 

zu kämpfen. 

Nach Gründung der „Freien Schule Erzgebirgsblick“ stellte er sich sogar  

für einige Zeit als Lehrer zur Verfügung und unterrichtete im Fach 

„Aktuelle Stunde“. 

Auch nach seiner Amtszeit war er stets interessiert an der 

Weiterentwicklung unserer Schule und unterstützte den Schulverein mit 

Rat und Tat. 

Reinhard Penzis hinterlässt eine große Lücke und wird uns in jeglicher 

Hinsicht fehlen. Er war und bleibt für uns eine unvergessliche 

Persönlichkeit, der wir auf immer zu bleibendem Dank verpflichtet sind.  

Seine unverwechselbare Art, sein Weitblick, seine Bodenständigkeit, seine 

Ruhe und nicht zuletzt sein Humor bleiben unvergessen.  

Als Schule werden wir alles dafür tun, dass sein „Herzprojekt“ 

weiterwächst und in seinem Sinne erhalten bleibt. 

Wir gedenken seiner in Hochachtung und Respekt und verneigen uns in 

dankbarer Erinnerung.   

 

Der Schulverein und das Team der Freien Schule Erzgebirgsblick 

 

 



 

Herzlich Willkommen in der 

Adventgemeinde Gruppe Gelenau 
 

 

März 2024 

 

 

Gottesdienst 

 

   -  jeden Sonnabend 

      ab 09:30 Uhr Bibelgespräch / Predigt 

            -  Gottesdienst in der Adventgemeinde Thalheim, Kantstraße 37 

  -  Mitfahrgelegenheiten werden gerne organisiert 

 

 
Frauenbibelfrühstück 

 
- Den Horizont erweitern, austauschen, Antworten finden, 

   Zeit gemeinsam beim Frühstücken verbringen 

- Neue Termine: 

- 12.03.2024 

 - 9:00 Uhr bei M. Schulz, Emil-Werner-Weg 98 

 
 

Kontakt• Adventgemeinde Gruppe Gelenau• 
stagelenau@aol.com 
Adventgemeinde Thalheim, Kantstr. 37 

https://thalheim.adventist.eu 







 

      
 
 

 
 
 

Der BSV Gelenau informiert alle Fußballfreunde 
Spiele unserer Mannschaften im März 2024 

 

Immer aktuell informiert  im Internet unter www.bsv-gelenau.de . Unterstützen Sie unsere 

Mannschaften! Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Die Spiele der Mannschaften finden in 

Abhängigkeit von der Witterung überwiegend auf dem Sportplatz „Volkshaus“ statt. Der 

genaue Spielort ist immer aktuell unter www.fussball.de zu sehen. Herzlich willkommen! Für 

das leibliche Wohl ist gesorgt! 
 

(Stand 21.02.2024) 
 

 

1. Mannschaft    Kreisliga Ost 
Vorbereitungsspiele: 
Samstag 09.03.  17.15 Uhr SV Tanne Thalheim 2 - BSV Gelenau 
 
Punktspiele: 
Sonntag 03.03.  15.00 Uhr BSG Motor Zschopau - BSV Gelenau 
Sonntag 17.03.  15.00 Uhr SV Neudorf   - BSV Gelenau 
Sonntag 24.03.  15.00 Uhr BSV Gelenau  - SV Germania 
Gornau 
 
B-Junioren     Erzgebirgsliga Ost 
Punktspiele:     
Samstag 09.03.  15.00 Uhr BSV Gelenau  - SpG 
Amtsberg/Gornau 
Samstag 16.03.  15.00 Uhr SpG Königsw./Preßnitztal - BSV Gelenau 
      
C-Junioren     Kreisklasse, Platzierungsstaffel Ost 
Vorbereitungsspiele: 
Samstag 02.03.  10.30 Uhr BSV Gelenau  - VfB Grünhain-
Beierfeld 
Sonntag 10.03.  10.00 Uhr BSV Gelenau  - FSV Motor 
Marienberg 
 
Punktspiele: 
Samstag 16.03.  13.30 Uhr BSV Gelenau  - SpG Zöblitz 
2/Gebirge-Gelobtl. 
Samstag 23.03.  13.30 Uhr BSV Gelenau  - BSV Eintracht 
Zschopautal 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
D-Junioren     Kreisklasse, Platzierungsstaffel Nord 
Vorbereitungsspiele: 
Mittwoch 28.02.  17.30 Uhr BSV Gelenau  - FSV Grün-Weiß 
Klaffenbach 
Dienstag 05.03.  17.15 Uhr VfB Annaberg 09  - BSV Gelenau 
Samstag 09.03.  10.30 Uhr BSV Gelenau  - Chemnitzer FC 
(U11) 
Montag 11.03.  17.00 Uhr BSV Gelenau  - SSV Wildenstein 
(Geplant -bei Redaktionsschluss noch nicht bestätigt) 

Donnerstag 14.03.  17.15 Uhr SV Fort. Niederwürschnitz - BSV Gelenau 
 
Punktspiele: 
Samstag 16.03.  10.30 Uhr BSV Gelenau  - FSV Zwönitz 2 
Sonntag 24.03.  09.00 Uhr BSV Gelenau  - FC Stollberg 2 
 

E-Junioren (BSV 1, 2 sowie SpG Thum-Herold/BSV Gelenau 4) 1. Kreisklasse, 
Staffel Nordost 
Punktspiele: 
Samstag 23.03.  09.00 Uhr BSV Gelenau 1  - Oelsnitzer FC 2 
    09.00 Uhr BSV Gelenau 2  - Oelsnitzer FC 1 
    10.30 Uhr SpG Thum-H./Gelenau 4 - SpG 
Preßnitztal/Arnsfeld/Jöh. 
 
 
F-Junioren:   
SpG Gelenau/ Thum-Herold  Kreisliga A, Gruppe C 
SpG Gelenau 2/Thum-Herold 2 
Punktspiel-Turniere: 

- Jeweils 4 Teilnehmer je Turnier 
- Je Spieltag wechselnde Teilnehmer in den Gruppen. 
- Turnierbeginn meist sonnabends 9.00 Uhr 
- Für Oktober sind zu Redaktionsschluss noch keine Ansetzungen bekannt 

 
G-Jugend (Bambini): 
BSV Gelenau    Spaß am gemeinsamen 
Spielen! Fußballbegeisterte Kinder     
sind zum Schnuppertraining donnerstags 16-30 - 18 Uhr  
(ausgenommen Ferienzeit) herzlich willkommen.  
(Kontakt siehe Homepage / Nachwuchs) 

 
 
 
 

 
 
 
 



Ringen - Ringen - Ringen - Ringen - Ringen - Ringen - Ringen 

 
 

Was passiert denn da…? 
 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

in den letzten Tagen und Wochen wurden wir immer wieder gefragt: 

„Bundesliga? Was ist denn da los?“ 

Worum es geht, versuchen wir kurz darzustellen.  

Einigen Fans ist unter der Datenbank des DRB aufgefallen, dass 

Gelenau auf ein Mal mit dem Bundesligisten Markneukirchen eine Wettkampfgemeinschaft 

gebildet hat. Nun wurden die Spekulationen immer mehr und auch wilder bzw. kurioser. 

Vielleicht können die nächsten Zeilen für viele einen Aufschluss darüber bringen.  

Warum eine WKG mit einem anderen Verein? Ganz einfach. Man kann die Sportler in 

verschiedenen Ligen einsetzen. In Gelenau gibt es Ringer, die Ambitionen haben, in der 2. 

Bundesliga zu ringen. Dann wären diese Sportler aber weg. Außerdem kann der RSK allein 

die 2. Liga nicht stemmen. Was tun? Jemanden finden, der die Möglichkeit bietet. 

Markneukirchen war/ist bereit, in der kommenden Saison mit dem RSK in eine Gemeinschaft 

zu gehen. Das Kampfgeschehen bleibt jedoch für den Zuschauer unverändert. 

Markneukirchen bildet alle Heimkämpfe der 2. Bundesliga ab und Gelenau organisiert die 

Regionalliga. Es wird auch weiterhin 3 Mannschaften geben, Landesliga. Weil die WKG die 

Vereine komplett betrifft, wird der Name auch in allen Ligen durchgezogen. Daher auch der 

Name WKG Gelenau II / Markneukirchen II (Regionalliga). 

 

Eine weitere Neuerung für die anstehende Saison wurde in der Ligatagung beschlossen. Das 

leichteste Limit bis 57kg wird es nicht mehr geben. Dafür gibt es ab dem Herbst 2-mal die 

Klasse bis 80kg. 

 

In der Regionalliga begrüßen wir ab dem 31.08. zusätzlich den RV Hannover, ACG Artern 

und den RV Lugau. Frische Mannschaften, die diese Liga im Spätsommer mit bereichern 

werden. Wir werden also wieder viele tolle Kämpfe im Sportareal haben. 

 

Wir laden am 01.03.2024 ganz herzlich zum 

Eltern-Kind-Training ein. Dazu werden sich die 

Trainer noch speziell melden. 

 

Weiterhin findet auch in diesem Jahr wieder der 

ERZ-Cup statt. Immer der Samstag nach 

Himmelfahrt (11.05.2024).  

 

Unser Vereinsbus soll in diesem Jahr verschönert 

werden. Er bietet als genug Fläche für Werbung, 

nämlich Ihre Werbung. Melden Sie sich bei uns und wir finden gemeinsam ein passendes 

Layout. Einfach Mail an rsk-gelenau@web.de  

 

Sportliche Grüße und Kraft Heil! 
Weihnachtsmarkt mit RSK-Stand!! 

mailto:rsk-gelenau@web.de


LV 90 Erzgebirge 

Miteinander im Verein 

Aktuelle Informationen  

Weitere Informationen unter www.lv90.de 

Diskuswerfer Steven Richter versuchte sich in die-
ser Hallensaison erfolgreich mit der Kugel und 
konnte dies auch bei den Deutschen Hallenmeis-
terschaften in der Arena Leipzig unter Beweis stel-
len. Mit einer Weite von 18,91m erkämpfte sich 
der 20-jährige Bronze in der Kugelkonkurrenz der 
Männer. Damit erfüllte der Gelenauer auch die 
Teilnahmekriterien für den Wurf- Europa-Cup im 
portugiesischen Leiria. 
Katharina Maisch und Jolina Lange vertraten den 
LV 90 Erzgebirge im Kugelstoßen der Frauen. Lei-
der verlief der Wettbewerb für die Mitfavoritin Ka-
tharina Maisch anders als erwartet. Mit lediglich 
17,76m blieb sie an diesem Wochenende weit un-
ter ihren Möglichkeiten und musste sich mit Platz fünf begnügen. Jolina Lange, als jüngste 
Kugelstoßerin im Feld, konnte ihre Jahresbestleistung auf 15,35m steigern und damit Rang 
zehn belegen.  

Bronze für Steven Richter bei Deutscher Hallenmeisterschaft 

Regionalmeisterschaften in Chemnitz 

Die Altersklassen 10 bis 13 bekamen bei den Halleneinzelregionalmeisterschaften in der 
Chemnitzer Leichtathletikhalle die Chance, ihre Leistungen zu zeigen. In der Endabrechnung 
kamen 18 Medaillen heraus, was laut Trainer Rolf Kohlmann einer ordentliche Ausbeute ent-
sprach. Die meisten Medaillen des Tages ergatterte sich Jocy Ehrig (W11), sie holte sich insge-

samt drei Medaillen. Sie gewann die 800 m in 2:43,16 
min, kam auf Platz zwei im 50 m Sprint in 7,64 s und 
im Hürdensprint erlief sie sich den dritten Platz in 
10,66 s. Bei den Jungs kam Noah Spiegler (M11) auf 
zwei Medaillen, er gewann den Sprint in 7,66 s und 
ersprang sich im Additionsweitsprung den dritten 
Platz mit 7,96 m. 
Ebenfalls hervorzuheben ist der 800 m Sieg von  

Marvel Scheffler (links im Bild in der Mitte) (M10) in 

starken 2:42,56 min, ebenso die 10,04 m vom Kugel-

sieger Gerrit Rische (M12), die sehr guten 8,49 s der  

60 m Sprintsiegerin Amelie Seidel (W12) und der  

erste Platz im Weitsprung von Izzie Voigt (W12) mit gesprungenen 4,44 m. 

Alle Fotos: privat 

https://www.lv90.de/2024/regionalmeisterschaften-in-chemnitz/


Fasching in Gelenau 
 
Eine erfolgreiche Saison 2023/2024 liegt hinter dem 1. GCC.  
Die 3 Faschingsveranstaltungen im Volkshaus Gelenau waren stets gut 
besucht.  
Unter dem Moto: „Der GCC reist durch die Zeit – von Zukun� bis 
Vergangenheit“ sorgte das Publikum für ausgelassene S�mmung. 
 

Mit einem Trabi reiste der Verein durch die Zeit, um den 
Gründungszeitpunkt Gelenaus zu bes�mmen. Doch wo sie auch 
landeten, stellten sie fest, dass bereits ein Stückchen Gelenau 
exis�erte. Das bunte Bühnenprogramm von Steinzeit bis in die 
Zukun� scha�e eine außergewöhnliche Atmosphäre. 
 
Nach dem Programm eröffnete das Prinzenpaar Luisa die I. und 
Tom der I. den Faschingsball. 

 
Bürgermeisterwete 
 
Natürlich wurde auch im November 2023 dem Bürgermeister eine Aufgabe gestellt. Da die 
Kneipenmeile zur 750 Jahrfeier ein voller Erfolg war, sollte es für Gelenauer Vereine oder 
Privatpersonen zur Wiederholung eine Möglichkeit auf dem Gelände des Rathauses geben.   
 
Aufgabe für die Gemeinde war: 

-  kostenlose Nutzung zusagen 
- Verwaltung der Termine und deren Bekanntgabe im Amtsblat 
- am Faschingsdienstag Vorstellung Konzept mit 11 Veranstaltungen in 2024 
- 11 Veranstaltungen sollen von Vereinen oder Privatpersonen ausgestaltet werden 

Die Wete des Bürgermeisters erklärte der 1. GCC für erfüllt. Somit reihen sich neben den zahlreich 
geplanten Veranstaltungen der Gemeinde 3 weitere Events des GCC ein. 

Kinderfasching 

Auch am Rosenmontag fand der alljährliche Kinderfasching stat. 
Das bunte Treiben wurde von unserem Kinderprinzenpaar 
Prinzessin Isabella die I. und Prinz Philipp dem I. eröffnet. Es 
tanzten die Minis des 1. GCC. Das Programm wurde von unseren 
Mitgliedern Nico Nebel und Sebas�an Nestler moderiert.  

Im Anschluss haten die 
Kinder die Gelegenheit an 

verschiedenen Staffelspielen teilzunehmen und ihre 
Geschicklichkeit an Sta�onen unter Beweis zu stellen. 

 

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, Unterstützern und 
vor allem bei einem grandiosen Publikum!  



Herzliche Einladung 

 

Dekoratives für 

Ostern 
 

Osterbasteln im Familientreff 
 

Am 6. März 2024 und am 

 

12. März 2024  

 

ab 14.30 Uhr 

 

können Bastelfreunde unseren Familienverband in der 

  

Ernst-Grohmann-Straße 5 zum 

 

Osterbasteln besuchen! 

 

Kosten, je nach Bastelpaket ab 5,00 EUR, 

 

inklusive Kaffee! 

 

Anmeldungen bitte unter Tel. 

 

037297 84960. 



59. ADAC Rallye Erzgebirge am 

15.03.2024 in Gelenau 
 

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die 59. ADAC Rallye Erzgebirge auf Hochtouren und der 

veranstaltende Chemnitzer AMC e.V. im ADAC setzt alles daran, erneut hochklassigen 

Rallyesport bieten zu können. Als diesjähriger Bestandteil der „Erze“ ist die Gemeinde 

Gelenau erneut Austragungsort dieser Motorsportveranstaltung, welche zur höchsten 

deutschen Rallyeliga, der Deutschen Rallye Meisterschaft, zählt. Mit viel Herzblut und 

Leidenschaft organisieren viele ehrenamtliche Helfer diese Traditionsveranstaltung, welche 

erstmalig im Jahr 1962, damals noch bekannt als „Rallye Wismut“, ausgetragen wurde. 

Seitdem zählt die ADAC Rallye Erzgebirge zu einer festen Größe in der hiesigen Region. 

 

Am Freitag, den 15.03.2024 findet die Wertungsprüfung 2 (ca. 18:00 Uhr) und 4 (ca. 20:50  

Uhr) – „Gelenau“ statt, welche durch das Gemeindegebiet Gelenau führt. 

 

Am 15.03.2024 kommt es daher von 16:00 Uhr bis 00:30 Uhr zu Straßensperrungen und 

Verkehrseinschränkungen:  

 

- Plattenstraße (Am Knochen) von der Milchviehanlage bis Brettmüllerweg 

- die S 232 von Ortsteil Spinnerei (Ortsausgang Gelenau) bis Ortseingang Gelenau 

- Einbahnstraßenregelung Straße der Einheit von der B 95 bis Einmündung Willy-Poller-

Straße mit Parkmöglichkeiten 

 

Die Strecken bleiben zwischen 

den Durchgängen gesperrt. 

Anliegerverkehr ist nur nach 

Absprache mit dem Leiter der 

jeweiligen Wertungsprüfung 

möglich. Zeitverschiebungen sind 

möglich. Die Sperrungen werden 

erst durch das Schlussfahrzeug 

mit grün leuchtender 

Rundumleuchte und/oder grüner 

Flagge aufgehoben. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

 

Bei eventuellen Rückfragen 

wenden sie sich bitte telefonisch an Herr Enrico Stöckel: 0172 8764162 

 

Tipp: Das Programmheft zur 59. ADAC Rallye Erzgebirge mit detaillierten Streckenskizzen, 

Zeitplan, Teilnehmerliste und allen wichtigen Informationen wird ab Donnerstag, 07.03.2024 

unter anderem in der Tankstelle „TOTAL“, Fritz-Reuter-Straße 21 in Gelenau erhältlich sein. 

Weitere Vorverkaufsstellen finden sie unter: www.erzgebirgsrallye.de/zuschauer/vorverkauf 

 

Wir als Veranstalter würden uns freuen, sie als Bürger der Gemeinde Gelenau an den 

Wertungsprüfungen begrüßen zu dürfen.  

 
Text: Denny Michel (Presse- & Öffentlichkeitsarbeit ADAC Rallye Erzgebirge) 



 
 

 

Kleingartenverein "Am Kegelsberg" Gelenau e. V. 
 

Werte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 

 

die Mitgliederversammlung unseres Vereins findet am 

 

Samstag, dem 23.03.2024 um 10.00 Uhr im Gartenheim „Am Kegelsberg“  

 

statt. 

 

Alle Mitglieder sind dazu recht herzlich eingeladen. 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Bekanntgabe der Gründe für den Ausschluss des Vorstandsvorsitzenden 

4. Zukunft des Gartenheims  

5. Berichte des Vorstandes  

6. Berichte der Schatzmeisterin 

7. Berichte der Revisionskommission 

8. Diskussion zu den Berichten 

9. Entlastung des Vorstandes und Schatzmeisters 

10. Entlastung Revisionskommission 

11. Wahl des Vorstandes 

12. Wahl der Revisionskommission 

13. Arbeitsplan 2024 

14. Schlusswort 

 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schrebergarten zu verpachten 
 

Die Schrebergartenanlage „Gründel“ e. V. verfügt 

über einen frei gewordenen Garten. Die Anlage 

befindet sich in der Nähe der B 95, unterhalb des 

Gewerbegebietes „Am Gründel“, in ruhiger Lage. 

Der Garten ist mit Strom- und Wasseranschluss 

ausgestattet. In der Anlage sind ausreichend 

Parkplätze vorhanden. Besonders interessant ist 

diese Parzelle für Gartenfreunde, die den Garten 

ihren eigenen Vorstellungen entsprechend, 

gegebenenfalls durch den Bau einer Gartenlaube, 

gestalten möchten. 
 

Interessenten melden sich bitte beim 

Vorsitzenden Hans-Günter Hofmann, August-Bebel-Straße 32 in Gelenau; Tel. 037297 2860. 
 

Wir freuen uns auf neue Mitglieder. 
 

Der Vorstand der SGA „Gründel“ e. V.  

 

 

 

 Werte Gartenmitglieder, werte  Bürger!   
 
Wir verpachten unser Gartenheim für jeden Bürger von April bis Ende Oktober. 
 
Alle Gegenstände, wie Geschirr, Besteck, Gläser, Spülmaschine, Kühlschrank,  Musikanlage, 
3 Festzeltgarnituren (Tische und Bänke mit Tischdecken Sitzkissen und Tischklammern)  
sowie ein großer Propangasgrill für außen etc. können kostenlos genutzt werden. Gerne 
stehen wir für eine unverbindliche Besichtigung des Gartenheims bereit. 
 
Pachtpreis 
ein Wochenende     50,-Euro plus die verbrauchten Betriebskosten. 
In der Woche ein Tag 25,- Euro plus die verbrauchten Betriebskosten. 
 
Bitte wenden Sie sich an  
Herrn  Werner  Ketzscher, Tel.: 0371 / 2609345  Bitte erst gegen Abend anrufen. Ein 
Anrufbeantworter ist geschalten. Wir rufen dann zeitnah zurück. 
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